Beitragsordnung 

des Vereins „Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.

(Stand 30.1.2008)

Die Vereinsmitglieder sind zur Zahlung eines Mitgliedsbeitrag verpflichtet. Die Mitgliederversammlung hat in ihrer Beitragsordnung die Höhe der Mitgliedsbeiträge wie folgt festgelegt:

Mitgliedsbeiträge für ordentliche Mitglieder:

Natürliche Personen zahlen einen Jahresbeitrag in Höhe von mindestens 20 Euro.

Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts zahlen einen Jahresbeitrag in Höhe von mindestens 50 Euro.

In begründeten Fällen (z.B. wenn ein Mitglied unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten ist) kann der Vorstand den Mitgliedsbeitrag ermäßigen.

Die Jahresbeiträge werden per Einzugsermächtigung vom Konto der Mitglieder abgebucht.

Fördermitglieder

Für fördernde Mitglieder besteht keine feste Beitragspflicht. Fördernde Mitglieder können sowohl juristische als auch natürliche Personen oder Personenvereinigungen sein. Sie erbringen für den Verein Geld- bzw. Sachzuwendungen oder unentgeltliche Dienstleistungen. 

Ehrenmitglieder

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

